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I. Gesetze 1:1n~ Verordnungen 
1. Visitations-Ordnung -· 

in .de~. ev..:luth. Kirclie im Ha~b~rgisc..lien Staate •. 

Na.chdem de'r Landeskirchenrat das ihm nach § 58, · 6 
der Verfassung der Ham:hurgischen Landeskirche zu
stehende Recht der· Visitation m# Beschluß ···vom 
29. März 19~6 ·dem Landesrbischof übertragen hat, er-

·1asse ich . folgende 

Visitationsor~nung. 

Die Vl.sitatfon ·zerf~llt in.· H.aupt- und Zwischen-:
VisHation.en. 

A. 
. Pie .~~upt-Visitation : · 

I. Siie wirtd vom Lariidesbisc;hof .·durchgeführt, dem 
de.~'. zuständige Rderent im Landeskir.ch~·nrat und .. der 
zuständ.ige· Konvents:vorstehe~ .bei~tehen ... 

II. Sie erstreckt sich.: 
1. auf die Gemeinden der Ham·bu.rgis~hen Lan-

. „ deskirche, . . 
2. auf di.e landeskirchHchen Aemter, · 
3. au:f sonstige, dem Lan:desb.iscbof in ihrem 

Dienste unterstehende Geistliche. 

III. Der Zweck der Visitation ist: · · 

a) in B~z.ug auf.41.e Gem,eind~: 
1. Ve~tiefung . des gei~tlichen ·Lebens nach· 

·_schrHt und Bekenntnis, : · . -
~.· Festigu,~g .idet Einhe~t •·c;l.er GeineiJ:1den, 

vor allem der in ihr wirkenden Organe, 
· sie seien ··amtlich.,· ·ehreria~tÜch~ oder ganz 

freiwillig, . . . ., · · . 

· 3. Stärku~g .der .Gem,einschaft zwhfohen 
den· Gemeinden UI!id - der Kirche, in
sonderhe.it ·deren. leit~nden· Organen~ . . 

· 4. · ·PrÜturi-g und'· F ö~derung ·der A:rheit der 
. amtlichen 0.r.gane, ~nsond~rheit des. Pfarr
amts, in Predigt, U riterllicht und Liturgie, . 

5~. Entgegennahme von Anträgen und Wiln- -
sdien, _ 

6. Einsichtnahme In. die· Verw~l~un~.1.· 

b) i_n Bezµg. auf die landeskirchlichen Aemter 
und sonstig~ dem L.äp;4~bischof dienstlicJi, 
unterstehenden·~ Gei:stlichen·:. _· . ·. >„. ·., 

miter sin,ngemäße·r. Geltung der für· die Ge~ . · 
m.einden genannten Visitationsz.w~cke, vor 
allem:. 

1. ·Fö:riderung der· Gemeinschaft aller Mit
arbeiter der verschiedenen Aemter mit 
ihrem Leiter, 

2. Einordnung .der Arbeit der· Aemter in 
den Gesamtdienst der Kirche, 

3. .Fmchi:barmachung des Dienstes für die 
Oeffentlichkeit in Staat und Kirche. 

IV. Die- Mittel der Visitation sind: 

1. Ein. feierliche~ Gottes.die~st am Anfan.g .oder. 
.Ende der Vtisitatio'n mit Ansprache des Lan
desbischofs; · 

· 2. wenn. möglich · kirchenmusikalische, Da.rhie
tungen außerhalb des· Visitationsgottlfsdien- · 
stes, .die' nicht konzertmäßigen · Charakter 
tragen.. sollen,. sonide1rn als music;:a sacra der 
Verkün~igung ~lienen, 

3. Best.ich des .Kindergottesdienstes und des 
Konfü:mandenunterrichts; . . . . 

4. Besuch der verschieden~n · Werke und Ar
beitskreise der Gemeinden und Aussprache 
mit· ihnen.;<.-

5. Bespr_echung des vorh,er übersandten F.tage
bogens gesondert mit P.farramt und Kirch~n-
vorstand; · · . · · · ,. 

. ' . . . . ~ 

. 6. Einzelunterredung mit . dem· ian:d·esbiscnof, 
soweit diese, auch von einzelnen Gliedern 
der Gemeinde, gewürischt.' w1rd~ · · 

. V. U ehe~ .:die . K.irchenv.isÜ~tion ist „ e~n. Protpkoll 
::an·zuifertig~n. ·das vom Lari:Cl~sbisthof„ e,lem Referen
ten .des· Landeskirchenrates,· 'dem. ·Konv~ntsvorsteher 
und dem Vorsitz'er von Pfarram{un<l. Kircllenvoirstand 
zu. unterzeichnen ist. Eine Zweitschrift des Protokolls 
wi~d .v6m Pfarramt bzw~ dem . betreffenden landes-
ki-rchli.chen Amte aufbewahrt.·. . . 

VI. „ Die Hauptvisitation so1l · in · der Regel s·päte
~ stens alle vier Jalµe in einer Gemeinide bzw. für ein 
landeskirchliches · Amt oder · die sonst dem Landes

''_ J)isch~f i:i'rit,ersteil)~.n~en . 9~istlichen stattfinden. 
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Die Visitationen werden ·vorher angekündigt. 
Am Sonntag vo~ .der Visjtation ist .die Gemeinde 
davon zu benachrichtigen und zum Visitationsgottes-
dienst einzuladen. · 

B. 
. · Die Z-wischen-Visitationen.-

Die Zwischen-Visitationen hält ·der Landesbischof 
in der Regel allei~. · Sie .dienen ,dazu, entwe·der · 
allein mit dem Pfarramt oder auch mit ·dem Kirchen
vorstand die schwebenden Fragen des kirchlichen Le
bens .durchzusprech~n, unter besonderer Berücksich-

„ tigung etwa auftretender Schwierigkeiten oder neuer 
Auf.gahen. Der feierliche 'Gottesdienst fällt. f.ür_ die 
Zwischenvisitation weg. Auch hier ist ein Protokoll 
aufaunehmen, -das vom Landesbischof und vom Vor
sitzer des Pfarramtes .und Kirchenvorstandes zu unter
z·eichnen -ist. Die ZwiSchen-Visitatibn soll in der Regel 
alle zwei Jahre ·stattfinden. · · 

c. 1 

D. 
. Der Landesbischof kann sfoh in seinem Visitations

. recht vertr~ten lassen; er bestellt seihe Vertreter selbst. 
Die Protokolle über die von ihnen --.aurchgefühirten 
Visitationen 1ieEern sie. dem Landesbischof ab. 

Hamburg, den 5. Februar 1~8 . 
S c h ö ff e 1, D. Dr~· 
-. · L~ndesbischof 

2. Durchführungs-Verordnµng 
zur' Verordnung über die Kirchen-Visitation.. 

a) Der .Landeskirchenrat uberträgt dem Lande'SibiSchof 
das Recht, zur Durchführun,g der Kirchenvisitation 
seinen Stellvertreter selber zu benennen. 

H.q,itrburg, den 5. Fehrtiar 1948. 

l. 
1-
/. 

1 

1 

\ 
Dr. Br a n d i s , 

1
1 

·Präsident. 
1 b) Zu meinen Stellvertret~rn bei der Durchf.Ü_hrung der \ 

Kirchenvisitationen ernenne ich für das Stadtgebid:· ! 
Herrn Oberkirchenrat D. K n o 11 e imd Herrn Ober- j 
kfrchenrat Lic. H e r n t r i c h_. . } 
Hamh~rg, den 5. Feibruar 1948. l 

S c h ö ff e 1, D. Dr •.. 

I. 

II 

IJ 

Der Landesbischof berichtet vierteljährlich dem 
Landeskirchenrat über .die gehaltenen Visitationen, 
wenn nicht besondere Umstände eine sofortige . Be
sprechung ein.er Visitation nötig machen. Landesbischof l 

,. l 1 
i • 

·II. Yolj. der Landessyn_ode.· · 

1 • 

III. Atis der kirchlichen ·.Arbeit 
1. Kirchliches Vorles~gswerk . der Hamburgischen 

- Landeskirche. 
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